
 
 

 

Beschluss 
 

der 85. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 

am 25. und 26. Juni 2014 im Ostseebad Binz auf Rügen 

 

 
TOP I.8  Betreuungsrecht – Strukturelle Änderungen an den 

Schnittstellen zum Sozialrecht 

  - JMK 008 -  

 

Berichterstattung: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister unterstützen das Gesetz zur 

Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde als ersten Schritt in die 

richtige Richtung, um die Subsidiarität der rechtlichen Betreuung zu 

wahren und den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention zu 

entsprechen. 

 

2. Der Reformprozess ist mit diesem Gesetz jedoch noch nicht 

abgeschlossen. Dies bringt auch der Koalitionsvertrag auf Bundesebene 

zum Ausdruck. Die von der UN-Behindertenrechtskonvention intendierte 

Stärkung des Selbstbestimmungsrechts hilfebedürftiger Erwachsener 

erfordert strukturelle Verbesserungen des Zugangs zu den sozialen 

Leistungssystemen im Vorfeld der rechtlichen Betreuung. Die 

Justizministerinnen und Justizminister treten dafür ein, eine stärkere 

Verknüpfung der vorgelagerten Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten 

des Sozialrechts und der nachrangigen rechtlichen Betreuung zu 

schaffen. 

  



3. Zur Erarbeitung konkreter Vorschläge, wie das sozialrechtliche 

Hilfespektrum und das Betreuungsrecht besser zusammengeführt 

werden können, bitten die Justizministerinnen und Justizminister den 

Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, eine 

ressortübergreifende Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einzurichten, an der auch 

Vertreter der Justiz- und Sozialressorts der Länder beteiligt werden. 

 

4. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Vorsitzende der 

Justizministerkonferenz, diesen Beschluss an die Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz mit der Bitte weiterzuleiten, diesen 

Reformprozess aktiv zu unterstützen. 

 

5. Die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

vorbereitete rechtstatsächliche Untersuchung zum Gesetz zur Stärkung 

der Funktionen der Betreuungsbehörde wird begleitend zu den weiteren 

Reformüberlegungen begrüßt. Die Justizministerinnen und Justizminister 

bitten, die Landesjustizverwaltungen in die Begleitung der 

rechtstatsächlichen Untersuchung fachlich einzubinden. 

 


